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(54) Stativkopf für ein medizinisches Deckenstativ mit Befestigungsvorrichtung für Steckdosen

(57) Beschrieben wird ein Stativkopf (9) für ein me-
dizinisches Deckenstativ mit einer Befestigungseinrich-
tung (7) für Gasoder Elektrosteckdosen (8). Die Befe-
stigungseinrichtung (7) besteht im wesentlichen aus ei-
ner Befestigungsplatte (12), auf deren Rückseite seitlich
angebrachte Leisten (15) vorgesehen sind, und vier
Profilstangen (16), die gleichzeitig als Verbindungsstre-
ben für das Gehäuse des Stativkopfs (9) dienen. Die
Profilstangen (16) sind im rechtem Winkel zu der Front-
platte (11) in dem Gehäuse derart vorgesehen, dass je-

de der beiden Leisten (15) an einer Befestigungsplatte
(12) mit je zwei Profilstangen (16) verbunden werden
kann. Die Einbautiefe der an der Befestigungsplatte (12)
angebrachten Gas- oder Elektrosteckdosen (8) kann
durch die Position der Befestigung der Leisten (15) an
den Profilstangen (16) kontinuierlich verstellbar festge-
legt werden, sodass auch die Einbautiefe von an der Be-
festigungsplatte (12) angebrachten Gas- oder Elektro-
steckdosen (8) kontinuierlich verstellbar festgelegt wer-
den kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stativkopf für ein
medizinisches Deckenstativ mit einer Befestigungsvor-
richtung für den Einbau von Gas- oder Elektrosteckdo-
sen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Medizinische Deckenstative dienen zur hän-
genden Aufnahme von medizinischen Geräten wie bei-
spielsweise Überwachungsmonitoren, Beatmungssy-
stemen, Spritzenpumpen etc. Sie werden beispielswei-
se in Operationssälen oder Intensivräumen für die Un-
terbringung der für Operationen, die Intensivpflege bzw.
Untersuchung eines Patienten notwendigen Systeme
verwendet. Da die gesamten Versorgungsleitungen für
Strom, Druckluft, Sauerstoff und andere medizinische
Gase aus der Decke in die Deckenstative verlegt und
dort direkt an die Geräte angeschlossen werden kön-
nen, wird verhindert, dass Kabel am Boden verlegt wer-
den müssen und das Risiko über die am Boden liegen-
den Kabel zu stolpern kann dadurch ausgeschaltet wer-
den.
[0003] Deckenstative bestehen aus einer vertikalen
Säule oder mindestens einem horizontalen schwenkba-
ren Arm mit vertikaler Säule, der über eine Drehverbin-
dung drehbar an der Decke befestigt ist, und einem Ge-
räteträger, auch Stativkopf genannt, in dem die notwen-
digen Anschlüsse und Geräte untergebracht sind.
Durch den drehbar gelagerten Arm lässt sich das Dek-
kenstativ in einem gewünschten Radius beliebig ver-
schwenken, wodurch der Zugang zum Patienten er-
leichtert wird oder eine ergonomische Arbeitsposition
eingestellt werden kann. Aus der Decke werden alle Ka-
bel und Versorgungsleitungen nach unten in das Dek-
kenstativ verlegt und dort durch die Drehverbindung und
den Arm zum Stativkopf geleitet. In dem Stativkopf sind
die Versorgungsleitungen für Strom oder medizinische
Gase und dergleichen an Gas- bzw. Elektrosteckdosen
angeschlossen.
[0004] Die Einbautiefe der Gas- oder Elektrosteckdo-
sen relativ zu einer Frontplatte des Stativkopfes variiert
je nach Fabrikat und Typ der Steckdosen, die in den Sta-
tivkopf eingesetzt werden sollen.
[0005] Bei einer in Fig. 4 dargestellten der Anmelderin
bekannten Befestigungseinrichtung 1 besteht die Befe-
stigungsplatte 2, auf die die Gas- bzw. Elektrosteckdo-
sen innerhalb eines Stativkopfs montiert sind, aus ei-
nem Blech, das von oben aus gesehen an den beiden
Seiten wie ein z-Profil gebogen ist, um einen bestimm-
ten Abstand der Befestigungsplatte 2 von der Frontplat-
te und damit eine bestimmte Einbautiefe der Gas- oder
Elektrosteckdosen zu erreichen. Dies hat den Nachteil,
dass für Steckdosen mit unterschiedlicher Tiefe die Be-
festigungsplatte 2 unterschiedlich gebogen werden
muss und unterschiedlich große Blechstücke als Aus-
gangsmaterial verwendet werden müssen. Die Ferti-
gung unterschiedlicher Befestigungsplatten 2 in ent-
sprechend kleinen Stückzahlen erhöht die Herstel-
lungskosten und erfordert zudem bei einer Umrüstung

für den Einbau anderer Steckdosen das Auswechseln
der Befestigungsplatte 2.
[0006] Eine weitere bekannte Befestigungseinrich-
tung 3 besteht aus einer Befestigungsplatte 4, deren
Ränder 5 wie in Fig. 5 gezeigt in rechtem Winkel aufge-
bogen sind. Diese Ränder 5 werden mit winkeligen Be-
festigungselementen 6 verschraubt, welche wiederum
mit der Frontplatte des Stativkopfs verbunden sind. Der
Vorteil gegenüber der oben beschriebenen Befesti-
gungseinrichtung 1 ist, dass die Einbautiefe durch die
Position einer Bohrung angepasst werden kann. Indem
mehrere Bohrungen an den Rändern 5 der Befesti-
gungsplatte 4 bzw. den winkeligen Befestigungsele-
menten 6 vorgesehen sind, ist es möglich, die Einbau-
tiefe durch die Auswahl eines anderen Bohrlochs in der
Befestigungsplatte 4 bzw. in den winkeligen Befesti-
gungselementen 6 zu ändern. Somit ist eine Anpassung
der Einbautiefe an die Tiefe der Steckdosen möglich.
Die Grundelemente können in hohen Stückzahlen her-
gestellt werden, was die Fertigungskosten verringert.
Allerdings ist die Einbautiefe nicht kontinuierlich ver-
stellbar, sondern durch die Position der Bohrlöcher fest
vorgegeben.
[0007] Somit haben beide bekannten Befestigungs-
einrichtungen den Nachteil, dass die Einstellung der
Einbautiefe unmöglich bzw. nur eingeschränkt möglich
ist.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Stativkopf mit einer Befestigungseinrichtung für den
Einbau von Gas- oder Elektrosteckdosen bereitzustel-
len, bei dem es leicht möglich ist, die Einbautiefe von
Gas- oder Elektrosteckdosen kontinuierlich zu verstel-
len.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Stativ-
kopf nach Anspruch 1. Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0010] Der erfindungsgemäße Stativkopf 9 mit einer
Befestigungseinrichtung 7 für Gas- oder Elektrosteck-
dosen weist insbesondere den Vorteil auf, dass für
Steckdosen 8 unterschiedlicher Bauart keine unter-
schiedlichen Bauteile verwendet werden müssen. Fer-
ner weist der erfindungsgemäße Stativkopf 9 im Gegen-
satz zum Stand der Technik eine kontinuierlich variable
Einstellmöglichkeit für die Einbautiefe von Steckdosen
auf.
[0011] Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten der
Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung eines be-
vorzugten Ausführungsbeispiels anhand der Figuren.
Von den Figuren zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Stativ-
kopfs, bei dem Seitenwände, Deckel und
Rückwand abgenommen sind, mit einer erfin-
dungsgemäßen Befestigungseinrichtung von
schräg vorne;

Fig. 2 eine weitere perspektivische Ansicht des Sta-
tivkopfs aus Fig. 1 von schräg hinten;
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Fig. 3 eine weitere perspektivische Ansicht des Sta-
tivkopfs aus Fig. 1 mit einer nur teilweise ab-
genommenen Rückwand von schräg hinten;

Fig. 4 eine bekannte einteilige Befestigungseinrich-
tung für den Einbau von Gas- und Elektro-
steckdosen in einen Stativkopf;

Fig. 5 eine bekannte dreiteilige Befestigungseinrich-
tung für den Einbau von Gas- und Elektro-
steckdosen in einen Stativkopf;

[0012] Fig. 1 und 2 zeigen zwei unterschiedliche An-
sichten eines Stativkopfs 9 mit einem Boden 10 und ei-
ner Frontplatte 11, wobei der Deckel 17 und die Rück-
wand 14 des Stativkopfs entfernt sind. Fig. 3 stellt den
Stativkopf aus Fig. 1 bzw. 2 mit dem Deckel 17 und ei-
nem Teil der Rückwand 14 dar.
[0013] Die Frontplatte 11 des Stativkopfs 9 weist Öff-
nungen für Gassteckdosen 8 auf. Insgesamt acht Pro-
filstangen 16 sind jeweils an einem Ende im rechten
Winkel zu der Frontplatte 11 mit der Innenseite von Ver-
bindungselementen 18 mit von außen kommenden
Schrauben befestigt. Die Verbindungselemente 18 sind
fest angegossene Teile des Bodens 10 bzw. des Dek-
kels 17. An diese Verbindungselemente sind auf deren
Außenseite die Frontplatte 11 bzw. die Rückwand 14
von außen angeschraubt. So erstrecken sich die Profil-
stangen 16 im wesentlichen von der Frontplatte 11 bis
zur Rückwand 14 des Stativkopfs 9. Dadurch wirken die
Profilstangen 16 als Streben, die zur Stabilität des Sta-
tivkopfs 9 beitragen. Die Verbindungselemente 18 sind
dabei mit dem Boden 10 bzw. dem Deckel 17 des Sta-
tivgehäuses 9 verbunden. Jede der Profilstangen 16
weist jeweils einen Gewindekanal 20 auf, der sich über
die gesamte Länge der Gewindestange erstreckt, wobei
der Gewindekanal 20 aus einem Schlitz besteht, in dem
innen jeweils oben und unten als Gewinde wirkende Ril-
len angeordnet sind.
[0014] Auf einer Befestigungsplatte 12 sind Gas-
steckdosen 8 angebracht, wobei Öffnungen 13 in der
Befestigungsplatte 12 der Durchführung von Gaszulei-
tungen für die Gassteckdosen 8 dienen. An beiden Sei-
ten auf der Rückseite der Befestigungsplatte 12 sind
Leisten 15 mit Bohrungen, die für Schrauben vorgese-
hen sind, angebracht. Die beiden Leisten 15 an den Sei-
ten der Befestigungsplatte 12 werden oben und unten
mit durch die Bohrungen gesteckten Schrauben, die in
den Gewindekanal jeweiliger Profilstangen 16 ge-
schraubt werden, mit den Profilstangen 16 verbunden.
[0015] Je vier Profilstangen 16 mit einem Gewinde-
kanal 20, eine Befestigungsplatte 12 und zwei Leisten
15 stellen eine Befestigungseinrichtung 7 für Gassteck-
dosen 8 mit einer bestimmten Einbautiefe dar.
[0016] Bei der Montage erfolgt die Anpassung der
Einbautiefe einer Gassteckdose einer bestimmten Bau-
art, indem zuerst die Gassteckdosen an der Befesti-
gungsplatte 12 angebracht werden. Entlang der Längs-

seite der Profilstangen 16 kann die Befestigungsplatte
12 mittels der Leisten 15 dann in einer beliebigen Posi-
tion an die Profilstangen mit den Gewindekanälen 20
geschraubt werden. Der Abstand zwischen Frontplatte
11 und Befestigungsplatte 12 ist somit kontinuierlich ein-
stellbar. Dadurch ist es möglich, die Einbautiefe der
Gassteckdosen 8 frei zu wählen.
[0017] In dem in Fig. 1 bis 3 dargestellten Stativkopf
9 sind zwei Befestigungseinrichtungen 7, eine zweitei-
lige Frontplatte 11 und eine zweiteilige Rückwand 14
vorgesehen. Durch das Vorsehen von einer Mehrzahl
von Befestigungseinrichtungen 7, ist es möglich ver-
schiedene Einbautiefen für Steckdosen 8 in einem Sta-
tivkopf 9 zu verwirklichen. Ein modularer Aufbau mit be-
liebig vielen Befestigungseinrichtungen 7 ist möglich,
sodass in einem Stativkopf 9 beliebig viele verschiede-
ne Einbautiefen realisiert werden können. In dem Dek-
kel 17 und/oder in dem Boden 10 des Stativkopfs 9 ist
eine Durchführung 19 für Zuleitungen vorgesehen.
[0018] Die Befestigungseinrichtung und insbesonde-
re die Profilstangen 16 mit den Gewindekanälen 20 sind
bevorzugt aus Aluminium ausgebildet, um das Gewicht
des Stativkopfs 9 möglichst gering zu halten. Das gerin-
ge Gewicht ist gerade für die Deckenaufhängung des
Stativkopfs von wesentlicher Bedeutung.
[0019] In einer Abwandlung der beschriebenen Aus-
führungsform werden Anschlüsse anderer Art - z. B. für
elektrischen Strom, Wasser oder andere Flüssigkeiten
-, Schalter oder Anzeigeinstrumente an der Befesti-
gungsplatte 12 in dem Gehäuse des Stativkopfs 9 mit
einer bestimmten Einbautiefe eingebaut.
[0020] In einer weiteren Abwandlung sind anstelle der
Profilstangen 16 mit Gewindekanälen 20 Schienen mit
Langlöchern oder Langlöcher in den Seitenwänden vor-
gesehen.
[0021] In dem oben beschriebenen Ausführungsbei-
spiel wurde die Befestigungseinrichtung so beschrie-
ben, dass jede Befestigungsplatte mit vier Profilstangen
16 verbunden ist. Jedoch kann die Anzahl der Profil-
stangen 16, an die die Befestigungsplatte angebracht
ist auch davon abweichen.

Patentansprüche

1. Stativkopf (9) für ein medizinisches Deckenstativ
mit einem Gehäuse mit einer ersten Wand (11), die
Öffnungen für Elektro- und/oder Gassteckdosen
aufweist und mit einer zu der ersten Wand (11) im
wesentlichen parallelen Befestigungsplatte (12),
auf der die Gas- und/oder Elektrosteckdosen mon-
tiert werden können, dadurch gekennzeichnet,
dass

die Befestigungsplatte (12) mit dem Gehäuse
derart verbunden ist, dass der Abstand der Befesti-
gungsplatte (12) von der ersten Wand (11) kontinu-
ierlich einstellbar ist.
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2. Stativkopf (9) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

eine mit dem Gehäuse fest verbundene sich
senkrecht zu der ersten Wand (11) erstreckende
Schiene vorgesehen ist, auf der die Befestigungs-
platte (12) verschiebbar ist.

3. Stativkopf (9) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

die Schiene eine Profilstange (16) ist.

4. Stativkopf (9) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

die Schiene einen Gewindekanal (20) auf-
weist.

5. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Schiene jeweils über Verbindungsele-
mente (18) mit der ersten Wand (11) und einer die-
ser gegenüberliegenden zweiten Wand (14) des
Gehäuses verbunden ist.

6. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Befestigungsplatte (12) wenigstens eine
Öffnung (13) zur Durchführung von wenigstens ei-
ner Zuleitung aufweist.

7. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

an der Seite der Befestigungsplatte (12) eine
Leiste (15) zur Befestigung der Befestigungsplatte
(12) an der Schiene (16) angebracht ist.

8. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Schiene (16) aus Aluminium ausgebildet
ist.

9. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass

mehrere Befestigungsplatten (12) für unter-
schiedliche Einbautiefen von Steckdosen in dem
Gehäuse vorgesehen sind.

10. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Wand (11) mehrteilig ausgebildet ist.

11. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 5 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass

die zweite Wand (14) mehrteilig ausgebildet
ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ.

1. Stativkopf (9) für ein medizinisches Deckenstativ
mit einem Gehäuse mit einer ersten Wand (11), die
Öffnungen für Elektro- und/oder Gassteckdosen
aufweist und mit einer zu der ersten Wand (11) im
wesentlichen parallelen Befestigungsplatte (12),
auf der die Gas- und/oder Elektrosteckdosen mon-
tiert werden können, dadurch gekennzeichnet,
dass

die Befestigungsplatte (12) mit dem Gehäuse
derart verbunden ist, dass der Abstand der Befesti-
gungsplatte (12) von der ersten Wand (11) kontinu-
ierlich einstellbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
eine mit dem Gehäuse fest verbundene sich

senkrecht zu der ersten Wand (11) erstreckende
Schiene vorgesehen ist, auf der die Befestigungs-
platte (12) verschiebbar ist.

2. Stativkopf (9) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

die Schiene eine Profilstange (16) ist.

3. Stativkopf (9) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass

die Schiene einen Gewindekanal (20) auf-
weist.

4. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Schiene jeweils über Verbindungsele-
mente (18) mit der ersten Wand (11) und einer die-
ser gegenüberliegenden zweiten Wand (14) des
Gehäuses verbunden ist.

5. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Befestigungsplatte (12) wenigstens eine
Öffnung (13) zur Durchführung von wenigstens ei-
ner Zuleitung aufweist.

6. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

an der Seite der Befestigungsplatte (12) eine
Leiste (15) zur Befestigung der Befestigungsplatte
(12) an der Schiene (16) angebracht ist.

7. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Schiene (16) aus Aluminium ausgebildet
ist.

8. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

mehrere Befestigungsplatten (12) für unter-
schiedliche Einbautiefen von Steckdosen in dem
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Gehäuse vorgesehen sind.

9. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Wand (11) mehrteilig ausgebildet ist.

10. Stativkopf (9) nach einem der Ansprüche 4 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass

die zweite Wand (14) mehrteilig ausgebildet
ist.
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